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Antrag für  den Einbau eines Bau-Wasserzählers mit Systemtrenner 
   die Ausgabe eines Hydranten-Wasserzähler mit Systemtrenner 

 die Ausgabe eines Standrohres mit Wasserzähler mit Systemtrenner 
 
Aufgrund des § 8 der Wasserversorgungssatzung der Stadt Singen (Hohentwiel) stelle ich als 
Grundstückseigentümer bzw. als Bevollmächtigter Antrag auf den Einbau eines Bau-Wasserzählers. 
 
Flst.-Nr.: ___________________ Gemeinde: _______________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.: _____________________________________________________________________ 

Baumaßnahme: ______________________________________________________________________ 

Baubeginn: _______________________ Voraussichtliche Fertigstellung: ________________________ 

Bauherr Rechnungsanschrift 

Name*: Name*: 

 

Straße, Haus-Nr.*: 

 

Straße, Haus-Nr.*: 

 

PLZ, Ort*: 

 

PLZ, Ort*: 

 

 
Diese Standrohre und Bau-Wasserzähler sind nur für die Flüssigkeitskategorien 1 und 2 abgesichert. Es 
dürfen gemäß DIN EN 1717 nur Anlagen direkt an diese Entnahmestellen angeschlossen werden, bei denen 
eventuell zurückfließendes Wasser diese Anforderungen erfüllt. 
Ich verpflichte mich, den Stadtwerken den Termin für den Ausbau des Bau-Wasserzählers rechtzeitig 
bekanntzugeben. Die Kosten für den Wasserverbrauch, die Zählergebühr und den Ein- und Ausbau werden 
von mir übernommen. 
Bei Verlust oder Beschädigungen der Mietgegenstände hat der Antragsteller vollen Ersatz zu leisten. 
 
 
____________________________, den __________ _________________________________________ 

Rechtsverbindliche Unterschrift des Grundstückseigentümers bzw. des Bevollmächtigten 

 


